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Hinweis zur Zitierweise US-amerikanischer  
Gerichtsentscheidungen

US-amerikanische Literatur wird in dieser Arbeit zur Vereinfachung der Lesbarkeit 
und zur Wahrung der Einheitlichkeit der Darstellung nach den in Deutschland gelten-
den Regeln zitiert.

Ein beliebiger Beispielsfall würde in dieser Arbeit wie folgt zitiert werden:

Möchte man dieses Urteil jedoch in einer US-amerikanischen Datenbank nach-
schlagen, ist es erforderlich, auf die dortige Zitierweise umzustellen. Abstrakt wird 
ein Urteil in den USA wie folgt zitiert:*

In den USA wäre der aufgeführte Beispielsfall demnach wie folgt zu zitieren:

Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Nummer des Bandes eines sogenannten 
reporters, also einer Zeitschrift, die Gerichtsentscheidungen abdruckt, nie größer als 
999 sein kann. Der auf Band 999 eines reporters folgende Band startet daher eine 
neue Reihe (series) und beginnt wieder bei Band 1. Dies ergibt sich in der Zitation 
daraus, dass hinter die Abkürzung des reporters die Abkürzung 2d (bzw. 3d / 4th / usw.) 
gesetzt wird. Die Zahl steht dabei für die Nummer der jeweiligen Reihe.

Das oben beispielhaft angeführte Urteil findet sich folglich im Federal Reporter, 
2. Reihe, Band 335, Seite 487 ff. Das in Bezug genommene Zitat findet sich auf Sei-
te 488.

Hinweis zur Zitierweise österreichischer  
Gerichtsentscheidungen

Anders als in Deutschland, ist es in Österreich nicht üblich, dass (annähernd) jedes 
höchstgerichtliche Urteil in einer Zeitschrift veröffentlicht wird. Vielmehr steht mit 
dem beim Bundeskanzleramt angesiedelten Rechtsinformationssystem des Bundes 
(RIS; http: /  / www.ris.bka.gv.at), eine Datenbank zur Verfügung, in der kostenfrei alle 
höchstgerichtlichen Urteile abgerufen werden können.

Es hat sich daher in Österreich durchgesetzt, Urteile nur nach dem entscheidenden 
Gericht, dem Entscheidungsdatum und der Geschäftszahl (Aktenzeichen) zu zitieren. 
Dieser Zitationsweise wird in der vorliegenden Arbeit gefolgt. 

* Vgl. Dickerson, S. 71.



Einleitung

Die Liste der Probleme bei der Besteuerung von Personengesellschaften in 
Deutschland ist lang. Eine Vielzahl dieser Probleme ist auf Unstimmigkeiten 
im System zurückzuführen, die ihre Wurzel häufig nicht in „Schnellschüs-
sen“ des Gesetzgebers haben, sondern auf dem sich stets wandelnden Ver-
ständnis von der Rolle der Personengesellschaft im Steuerrecht beruhen.

Während man ursprünglich mit der Bilanzbündeltheorie davon ausging, 
dass die Gesellschaft nur eine Zusammenfassung der Einzelunternehmen ih-
rer Gesellschafter sei, wird sie heute von der Rechtsprechung als partielles 
Steuersubjekt behandelt.1 Insbesondere die Frage, inwieweit die Gesellschaft 
als von den Gesellschaftern zu trennende Einheit anzusehen ist, trägt erheb-
lich zur Rechtsunsicherheit bei der Besteuerung der Personengesellschaften 
bei. Hennrichs spricht sogar davon, dass dem Bundesfinanzhof in diesem 
Zusammenhang ein in sich geschlossenes Konzept fehle.2 Tatsächlich scheint 
sich bei der Besteuerung von Personengesellschaften viel „im Fluss“ zu be-
finden. Dies zeigt sich besonders bei Übertragungsvorgängen zwischen Ge-
sellschaft und Gesellschafter.

Ist bei Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften längst geklärt, wie 
Übertragungsvorgänge ertragsteuerlich einzuordnen sind, wann ein Veräuße-
rungsgeschäft anerkannt wird und was eine Entnahme ausmacht, ist man sich 
bei Personengesellschaften noch nicht einmal darüber einig, ob die Übertra-
gung gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten ein ent-
geltlicher oder unentgeltlicher Vorgang ist.3 Ähnlich bedeutend ist die Frage, 
wann überhaupt eine Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrech-
ten vorliegt.4

Für die Praxis besonders drängend ist darüber hinaus das Problem der teil- 
oder mischentgeltlichen Übertragungsvorgänge.5 Wie bei der Übertragung 
zwischen Schwesterpersonengesellschaften6 auch, ist man sich selbst zwi-

1 Vgl. dazu u. S. 23 ff., Teil I.A.I.2.
2 Hennrichs, in: Tipke / Lang, § 10, Rn. 12.
3 Dazu u. S. 32 ff., Teil I.A.II.
4 Dazu u. S. 41 ff., Teil I.A.II.4.d).
5 Dazu u. S. 139 ff., Teil II.B.
6 Dazu u. S. 183 ff., Teil II.F.
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schen den verschiedenen Senaten des Bundesfinanzhofs nicht über die Lö-
sung der Fälle einig.

Häufig wird man Unstimmigkeiten natürlich darauf zurückführen können, 
dass der Bundesfinanzhof nur den jeweiligen Einzelfall entscheidet und nicht 
in einem Urteil ein neues, stimmiges System zur Besteuerung der Personen-
gesellschaften entwerfen kann. Dies freilich wäre auch Aufgabe des Gesetz-
gebers, der die Unternehmensbesteuerung bislang jedoch noch nicht grundle-
gend reformiert hat.

Gerade im Bereich der Übertragungsvorgänge zwischen Personengesell-
schaft und Gesellschafter fällt jedoch auf, dass der Gesetzgeber vornehmlich 
in Aktionismus verfällt, statt eine durchdachte Regelung anzustreben. Dies 
zeigt sich nicht nur am „Hin-und-her“ bei der Privilegierung der Ein- und 
Ausbringung,7 sondern auch an Einzelregelungen, die in Reaktion auf uner-
wünschte Entscheidungen des Bundesfinanzhofs erlassen wurden.8

Besonders vor dem Hintergrund der Bedeutung der Personengesellschaften 
für die deutsche Wirtschaft jedoch,9 erscheint dieser Zustand nicht tragbar. 
Allerdings würde der Versuch, das gesamte System der Besteuerung von 
Personengesellschaften auf ein neues Fundament zu stellen, den Rahmen 
dieser Arbeit erheblich sprengen.

Der Fokus dieser Arbeit soll daher darauf liegen, einen Vorschlag zu unter-
breiten, der die Privilegierung der Übertragung von Vermögen zwischen 
Personengesellschaft und Gesellschafter im Steuerrecht neu regelt. Eine sys-
tematisch kohärente und gleichzeitig praxistaugliche Lösung scheint in die-
sem grundlegenden Bereich der Betriebsbesteuerung besonders notwendig, 
betrifft er doch jede Gesellschaft nicht nur bei ihrer Gründung, sondern 
während der gesamten Dauer ihrer Existenz.

Möchte man jedoch eine neue Regelung vorschlagen, erscheint es zielfüh-
rend, sich nicht auf die Auswertung der Diskussion im eigenen Land zu be-
schränken, sondern die Erfahrungen anderer Länder mit vergleichbaren Pro-

7 Dazu u. S. 46 ff., Teil I.A.III.
8 So etwa der neu eingefügte § 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG in Reaktion auf das 

Urteil zur Anwendung der Einheitstheorie, vgl. u. S. 146 ff., Teil II.B.I.2.
9 Personengesellschaften erzielten im Jahr 2010 Einkünfte in Höhe von ca. 

121 Mrd. € (Gewinn- und Verlustfälle saldiert; Quelle: https: /  / www.destatis.
de / DE / Publikationen / Thematisch / FinanzenSteuern / Steuern / LohnEinkommen 
steuer / LohnEinkommensteuerstatistik5731101107004.pdf?__blob=publicationFile, 
S. 8). Im Vergleich dazu erzielten Körperschaften im selben Jahr Einkünfte in Höhe 
von ca. 137 Mrd. € (Gewinn- und Verlustfälle saldiert; Quelle: https: /  / www.destatis.
de / DE / Publikationen / Thematisch / FinanzenSteuern / Steuern / Koerperschaftsteuer / 
 Koerperschaftsteuerstatistik2140720109004.pdf?__blob=publicationFile, S. 6); in ih-
rer Bedeutung stehen Personengesellschaften in Deutschland somit kaum hinter den 
Kapitalgesellschaften.


